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P rog ra m m reg lement zu m We iterbi ld u n gsprog ramm Gertificate of Ad'
vanced Studies (CAS) Digitale Transformation in der Arbeitswelt-
Psycho log ische Perspektiven de r H oc hsch u le fü r An gewa ndte Psy-
chologie FHNW
vom 1.April2023

Die Direktorin erlässt gestützt auf die Rahmenordnung Weiterbildungsprogramme FHNWvom

30. Oktobe r 2017 und die Weiterbildungsordnung der Hochschule für Angewandte Psychologie

FHNWvom 1. Oktober 2018.

Teil {: Allgemeines

sl Geltungsbereich

Dieses Programmreglement regelt die Grundlagen zur Durchführung und
Zerlif izier un g f ü r d as We ite rb i I d u n gsp rog Emm Ce rtif icate of Advan ced Stu -

d ies Di g itale Tran sf ormation in der Arbeitswelt - Psych olog isch e Perspekti-

ven (CAS-Programm) an der Hochschule fürAngewandte Psychologie
FHNW.

s2 Weiterfü hrende Erlasse

Die Direktorin, der Direktor der Hochschule erlässt die Teilnahmebedingun-
gen für Weiterbildungsprogramme der Hochschule f ür Angewandte Psyche
logie FHNW.

Teil2: Programmablauf

s3 Aufnahme

1 Für die Aufnahme in das CAS-Programm Digitale Transformation in der
Arbeitswelt- Psychologische Perspektiven werden aufgrund der kompe-

tenzorientierten Programmziele folgende Vorbildung und (Berr.rfs-)Erfahrung

vorausgesetzt:

. Hochschulabschluss

. 5 Jahre Berufserfahrung, z.B. als Führungskraft, Projektleitendeoder
Verantwortliche für die Einführung und Umsetzung digitaler Tools und
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Strategien in Teams, Organisationen und Unternehmen (2.8. aus den
Bereichen Marketing, HR, lT)

2 Personen mit äquivalenter Erfahrung und Kompetenzen werden aufge-
nommen, wenn sich die Befähigung zur Teilnahme aus einem anderen
Nachweis ergibt.

3 Das Aufnahmeverfahren sieht wie folgt aus:

1. Die lnteressierte, der lnteressierte reicht ihre, seine Untedagen (Motiva-
tionsschreiben, Lebenslauf, Diplom- und Zeugniskopien) beider Pro-
grammkoordinatorin ein.

2. Die Programmleiterin, der Programmleiter prüft die eingereichten Unter-
lagen und lädt lnteressierte gegebenenfalls zu einem Gespräch ein.

Die Prog rammleite ri n, d er Prog rammleite r prüf t d ie Ausgan gsq ual if ikation,
das Potenzialzur Erreichung der Programmziele sowie die Motivation zur
Weiterbildung, entscheidet übereine Aufnahme und hält die Entscheidung
mit einer Begründung schriftlich fest.

4 Es besteht kein Rechtsanspruch auf Aufnahme.

5 Teilnehmende an Weiterbildungsprogrammen werden statistisch erfasst.

Programmaufbau
1 Das Weiterbi ld u n gsprogramm u nrf asst 1 5 ECTS-Kred itpu n lde.

z Der Aufbau des CAS-Programms gliedert sich in Kurse und ist in der Pro-
grammbeschreibu ng geregelt. Die Programmbeschreibung ist integraler B+
Standteil dieses Progrämmreglements und legt die zu erreichenden Kompe-

tenzen, die Lerninhalte, die Art der Leistungsnachweise und der Leistungs-
bewertung fest.

Leistu n gen u n d Leistu ngsbewertu ng

1 Der Kompetenzerwerb im CAS-Programm wird durch Leistungsnachweise
sichergestellt. ECTS-Kreditpunkte werden erteilt, wenn die Anforderungen
des Programms bzw. des Moduls erfüllt sind. Für ungenügende Leistungen

werden keine Kreditpunkte erteilt. Die Art der Leistungsnachweise wird in

der Prog rammbeschreibung f esQelegt.

z Die Leistungsbewertung erfol$ mit der 6er-Skala.

3 ln der Ger-Skala können für einzelne Leistungsnachweise Zehntelnoten

od er Mertel noten g esetzt werden. F ür d ie Gesamtnote eines Prog ramms

wird auf halbe Noten gerundet. Beimehreren Leistungsnachweisen (Teilne
ten) innerhalb eines Programms wird für die Gesamtnote vom rechneri-
schen Mittel der Teilnoten auf halbe Noten gerundet Als Rundungsregel
gilt:Auf halbe resp. ganze Noten wird aufgerundet, wennX.25 bzru-X.75
oder mehr erreichtwurde (2.8. von 4.25auf 4.5). Auf halbe Noten, resp.
ganze Noten wird abgerundet, wenn X.24bzw. X.74 oder weniger ereicht
wurde (2.8. von 4.74 auf 4.5).

a Die Bedeutung der Noten in der Oer€kala ist wie folgt definiert:
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b
5.5
5
4.5

ausgezeichnet
sehr gut
gut
befriedigend
genügend
knapp ungenügend
ungenügend
schlecht
sehr schlecht

4
3.5
3
2
1

s6

s Die 2er-Skala umfasst die Stufen <erfüllt> und <nicht erfüllb.

o Nicht bestandene Leistungsnachweise (Note 3 oder tiefer) können in der
Regeleinmal innerhalb von zwei Jahren wiederholtwerden. Die Modalitä
ten der Wiederholung werden durch die Programmleiterin, den Prognamm-

leiter festgele$.
Ein knapp ungenügender Leistungsnachweis (Note 3.5) wird zur Uberarbei-
tung zurückgewiesen. Der überarbeitete bzw. nachbearbeitete Leistungs-
nachweis kann maximal mit der Note 4.0 bewertetwerden.
Sämtliche Leistungsnachweise, die mit einer genügenden Note beurteilt
worden sind (Note 4.0 oder höher), können weder überarbeitet noch wie-
derholtwerden.

TWird die vorgeschriebene Präsenzpflicht nicht erreidtt, können nicht oder
ungenügend besuchbn Kurse in der Regel innerhalb von zwei Jahren wie-
derholt werden. Die Wiederholung kann kostenpflichtig sein.

8 Die Teilnehmenden erhalten einmalam Ende des Programms eine aktua-
lisierte Übersicht (Leistungsausweis) der absolvierten Kurse sowie derer-
brachten Leistungsnachweise mit den dabei erzielten Noten und erworbe-
nen ECTS-Kreditpunkten.

e lm vorliegenden CAS-Programm können keine Leistungen, die in anderen
Weiterbildungsprogrammen erbracht wurden, angeredtnet werden.

Durchführung
l Die Programmleiterin, der Programmleiter ist berechtigt, die Durchführung
eines Weiterbildungsprogramms abzusagen oder zu verschieben, wenn
eine minimale Anzahl von Anmeldungen nicht erreicht ist oder andere Um-

stände vorliegen, die eine Durchführung der Veranstaltung aus Sicht der
APS FHNW unzumutbar machen.

2 Die Programmleiterin, der Programmleiter entscheidet und informiert spä-
testens 30 Tage vor Beginn des Programms über eine allfälige Absage

oder Verschiebung. lm Falle einer Absage werden bereits einbezahlte Kos-
ten zurückerstattet. lm Falle einerVerschiebung des Programms hat die an-
gemeldete Person das Recht, innerhalb von 14 Tagen ab Erhalt der Mittei-
lung schriftlich an die Hochschule f ür Angewandte Psychologie FHNW zu
gelangen und vom Vertrag zurückzutreten. Der Rücktritt erfolgtt in diesem
F dl o h n e Kostenf olgen. We iterg ehend e Ersatzford eru n gen si nd ausd rü ck-
lich ausgeschlossen.
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Gebühren / Kosten
1 Für das CAS sind Programmgebühren in Höhe von CHF 8750.-zu entricft-

ten.

2 Die Programmgebühren werden in zwei Raten in Rechnung gestellt. Wei-
tere Zahlün gsmodalitäten richten sich nach den Teilnahmebed ingun gen.

Teil3: Programmabschluss

Zertifikate
I Das Programm ist erfolgreich abgeschlossen, wenn folgendeAnforderun-
gen erfüllt sind:

a. Die gemäss Programmbeschreibung vorgeschriebenen Leistungs-
nachweise wurden mit mindestens der Note 4 bewertet.

b. Die gemäss Programmbeschreibung vorgeschriebene Präsenz-
pflicht ist erfüllt.

2 Ausnahmen können auf schrifüiches, begründetes Gesuch hin durch die
Programmleiterin, den Programmleiter bewilligt werden.

3 Nach erfolgreichem Abschluss des Programms wird das entsprechende
Zertifikat <Certificate of Advanced Studies FHNW) vergeben. Das Zertifikat
wird mit e inem prog rammspezif ischen Zusatz erg änzt.

a Werden Zertifikate auf unlautere Weise erworben, können diese von der
Direktorin, vom Direktor entzogen werden.

Teil4: Rechte, Pfl ichte n, vorze iti ge u nd ausserordentl iche Been d i'
gu ng sowie RechtsPflege

Rechte, Pfl ichten, vorzeitige u nd ausserordentliche Beend ig un g des
Prog ramms sowie RechtsPfl ege

Die Pflichten der Hochschule fürAngewandte Psychologie FHNW, die
Rechte und Pflichten der Teilnehmenden, die Massnahmen bei Pflichtverlet-
zungen durch die Teilnehmenden, die ausserordentliche Beendigung des
Programms und die Rechtspflege (Verfügungen, Einsprache- und Be-

schwerdeverfah ren ) richten sich n ach de r Weiterbild u ng sord nu n g der Hoch-
schule für Angewandte Psychologie für die Weiterbildungspro_grammq !1as-
ter of Advancöd Studies MAS, Diploma of Advanced Studies DAS und Certi-
ficate of Advanced Studies CAS.
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Teil5: Ü bergangs- u nd Sch I ussbestimmu ngen

1 Dieses Reglement tritt am 1. April 2023inKraft.

orten, /3 l"\rLg
Erlassen von:

Der Direktorin der Hochschule für Angewandte Psychologie FHNW

2 Für Weiterbildungsprogramme, deren Durchführung vor lnkrafttreten die-
ser Rahmenordnung begonnen hat, gelten die bisherigen Bestimmungen.

f^)^Kr
Dr. ranja,y'rnr"r,Prof
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